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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2017 

(Haushaltsgesetz 2017 – HHG 2017)
Vom 15. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2017

(Haushaltsgesetz 2017 – HHG 2017)
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Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushalts-
jahr  2017 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 
72 706 190 600 Euro festgestellt.

Abschnitt 2 
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
der Ausgaben des Haushaltsplans 2017 Kreditmittel bis 
zum Höchstbetrag von 1 781 500 000 Euro aufzunehmen. 
Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen-
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den 
gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Be-
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2017 fällig wer-
denden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer  4.2 
der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das 
Finanzministerium über die Ermächtigung nach Ab-
satz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.   zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.   zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2016 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2017 fällig werden,
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soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht aus-
gewiesenen Beträge hinausgehen.

(3)  Umfang der Kreditermächtigung in besonderen 
 Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz  1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Finanzmi-
nisterium auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die 
der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Er-
zielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken 
bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen. 
Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr 
darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht über-
schreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht ange-
rechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern oder 
ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen nach 
Satz  1 kann das Finanzministerium auch Sicherheiten 
stellen sowie entgegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität 

und des Wachstums der Wirtschaft

Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Ausgaben 
nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt 
durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, über den im §  2 
dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag hinaus wei-
tere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag 
von 255 000 000 Euro aufzunehmen oder entsprechende 
Einnahmereste zu bilden. Das Finanzministerium kann 
ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der Wirtschaft, die bis zum 
Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet worden 
sind, als Ausgabereste auf das nächste Haushaltsjahr 
übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Kassenverstär-
kungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in § 1 fest-
gestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese Grenze wird 
die Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten zur Stel-
lung von Sicherheiten im Sinne von § 2 Absatz 4 Satz 4 
nicht angerechnet, soweit sie ein Volumen von 2 Prozent 
des in § 1 festgestellten Betrages nicht überschreitet.

§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben 

und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen/Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge-
nommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besol-
dungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertig-
keit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, 
soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entge-
genstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in 
die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen 
aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht 
zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310) geändert worden ist, in Gruppen aus-
gewiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der 
Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
zahl verbindlich.

(3)  Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Berei-
chen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stel-
len sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ein-
zurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die 
Mehreinnahmen entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen/Stellen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zu-
sätzliche Planstellen/Stellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel 
in voller Höhe von Dritten zur Verfügung gestellt werden. 
Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostenerstat-
tung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums und des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags können zusätzliche Planstellen zur Über-
nahme geprüfter Beamtenanwärterinnen/Beamtenan-
wärter sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1.  ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.   zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net,

3.   im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den oder

4.   eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhält-
nis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006 in der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nr. 8 vom 28. März 2015, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz  1 Nummer  3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Finanzministeriums eingerichtet 
werden.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums und des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags können Ein-
stellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen 
Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstellen er-
teilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können in be-
gründeten Einzelfällen abweichend von §  50 Absatz  2 
der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und 
Mittel von einer Verwaltung in eine andere umgesetzt 
werden. 

(8) Stellenführung

Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren 
Planstellen geführt werden.
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(9)  Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Plan-
stellen

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den 
Kapiteln 05 300 bis 05 410 mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums Planstellen der jeweiligen Eingangsämter 
schulformübergreifend in Anspruch genommen und auch 
in Planstellen der Eingangsämter der nächsthöheren 
Laufbahngruppe umgewandelt werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-
schen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das zuletzt durch Arti-
kel 452 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl.  I 
S.  1474) geändert worden ist, zu verwenden. Soweit die 
Einstellungsverpfl ichtung bis zum Ende des Haushalts-
jahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Fi-
nanzministeriums in diesem Umfang Planstellen und 
Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales zu etatisierenden Stellenpool 
umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 
Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt auf die Res-
sorts auf:

Staatskanzlei: 1

Ministerium für Inneres und Kommunales: 40

Justizministerium: 20

Ministerium für Schule und Weiterbildung: 80

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung: 1

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport: 1

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr: 3

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz: 3

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales: 1

Finanzministerium: 19

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk: 1

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und 
Alter: 1.

(11) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, haushaltsrecht-
liche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung 
an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder 
an andere den Personalhaushalt betreffende gesetzliche 
Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellenpläne und 
Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und 
Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu sperren.

§ 6a
Umsetzung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes 

im Haushaltsplan

(1) Generalklausel

Für die Ausbringung der Planstellen im Dispositiv des 
Haushaltsplans nach §  17 Absatz  5 Satz 2 der Landes-
haushaltsordnung wird festgestellt:

1.   Für die veranschlagten Planstellen gilt eine materielle 
Identität mit den Regelungen des Besoldungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LBesG NRW), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S.  310), mit der Folge, dass die im Haus-
haltsplan verwendeten Amtsbezeichnungen und Be-
soldungsgruppen als grundsätzlich inhaltlich unver-
ändert in die entsprechenden Ämter und Besoldungs-
gruppen der Anlagen 1 bis 5 des LBesG NRW 
übergeleitet und gegebenenfalls umgewandelt gelten.

2.   Soweit sich durch das LBesG NRW die Einstufung, 
Amtsbezeichnungen, Amtszulagen oder Funktionszu-
sätze ändern, gelten die hiervon betroffenen Planstel-
len nach Maßgabe des LBesG NRW („Überleitungs-
übersicht“ – Anlage 17 zum LBesG, als Anlage 6.8 
zum Haushaltsgesetz beigefügt) als umgewandelt. 

3.   Soweit sich aus den Landesbesoldungsordnungen, 
insbesondere bezüglich der dort durch Verweise gere-
gelten Zulagen, Änderungsnotwendigkeiten bei den 
im Haushaltsplan ausgebrachten Vermerken zu den 
Planstellen im Dispositiv ergeben, gelten diese ent-
sprechend den Vorgaben des LBesG NRW („Überlei-
tungsübersicht“ – Anlage 17 zum LBesG NRW) als 
angepasst.

4.   Soweit die Darstellung der Planstellen nach Lauf-
bahngruppen gegliedert ist, gelten die Laufbahngrup-
pen des einfachen und des mittleren Dienstes als zur 
Laufbahngruppe 1, die Laufbahngruppen des gehobe-
nen und des höheren Dienstes als zur Laufbahn-
gruppe 2 zusammengefasst.

(2)  Anwendung auf Erläuterungen und die Übersichten 
über die Planstellen und Stellen

Die Regelungen nach Absatz 1 fi nden auch Anwendung 
auf die Erläuterungen zu den veranschlagten Planstellen 
und Stellen und die Übersichten über die Planstellen für 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter sowie die 
Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nach §  14 Absatz  1 
Nummer 3 der Landeshaushaltsordnung.

§ 6b
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation 

vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpfl ichtung

Die Ressorts sind verpfl ichtet, dem Landesamt für Fi-
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich 
nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere 
Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im 
eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus 
sind sie verpfl ichtet, dem Landesamt für Finanzen nach 
Satz  1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen 
Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtin-
nen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes 
für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort.

(2) Stellenverteilung

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von 
Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, 
die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1

Ministerium für Inneres und Kommunales: 8

Justizministerium: 4

Ministerium für Schule und Weiterbildung: 5

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung: 1

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport: 1

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr: 1

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz: 1

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales: 1

Finanzministerium: 5

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk: 1

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und 
Alter: 1
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(3)  Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmever-
pfl ichtung

Die Aufnahmeverpfl ichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf 
einer Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah-
meverpfl ichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin-
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vor-
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpfl ichtung zur Über-
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres 
nachkommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjah-
ren unbeschadet neu entstehender Verpfl ichtungen beste-
hen. 

(4)  Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zu-
gunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich 
eingerichtet werden

1.   für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherren oder

2.   für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifi zierung für eine anderweitige Verwen-
dung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Ab-
satz 2 kann diese mit Einwilligung des Finanzministeri-
ums entsprechend der zur Stellenführung erforderlichen 
Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§ 17 Absatz 5 
Satz 1 LHO) umgewandelt werden. Im Fall der Umwand-
lung ist die Planstelle mit einem Rückumwandlungsver-
merk („ku mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu verse-
hen.

(5) Unterrichtung des Landtags

Das Finanzministerium unterrichtet den Haushalts- und 
Finanzausschuss des Landtags zum 31. März des Folge-
jahres über die in den Ressorts im Vorjahr erfolgte Pro-
jektumsetzung.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind inner-
halb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgrup-
pen – mit Einwilligung des Finanzministeriums auch 
 kapitelübergreifend innerhalb des Einzelplans – gegen-
seitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 441 
und 446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig 
 deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 412 und 443, 
der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 dürfen bis 
zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen 
422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels über-
schritten werden.

(2) Verstärkungen

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

1.   Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen sowie aus Minderleistungsaus-
gleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen, 

2.   Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung und

3.   Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des 
PHARE Twinning-Programms

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Per-
sonalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – 
 Vivento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) 
dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalaus-
gaben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze 
für Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes

 und der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 

und Asylbewerbern

Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land-
tags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur Ent-
lastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür 
zusätzliche Finanzhilfen des Bundes·zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansät-
zen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt 
bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. 
Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für die Ver-
ausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltsti-
tel, sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten.

§ 9
Übertragbarkeit, Behandlung 

von Ausgaberesten

(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind über-
tragbar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruch-
nahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minder-
ausgaben einschließlich der Verstärkungen für 
Besoldungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste 
gebildet werden. 

(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsfl exibilisierung

Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung 
nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der Hauptgruppe 5 
durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wur-
den, können in Höhe von 50 Prozent der nach Inan-
spruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden 
Minderausgaben Ausgabereste gebildet werden. Der hier 
bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von Ausga-
beresten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken 
vor (Konkurrenzregel). 

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur

Bewirtschaftung von Sachausgaben

(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind innerhalb 
der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausgaben aller 
Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der 
sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungs-
fähig. 

(2) Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusam-
menhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs im Sinne 
von §  16d des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 
Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl.  I S.  850, 
2094), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. 
Juni 2015 (BGBl.  I S.  974) geändert worden ist, fl ießen 
den Ausgaben bei Titeln der Gruppe 681 zu (§  17 Ab-
satz  3 Landeshaushaltsordnung). Die Ausgaben dürfen 
vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet 
werden, wenn die Förderzusage der Bundesagentur für 
Arbeit vorliegt.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben 

und Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Finanzministerium auf 
Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezember 1988 
(BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Verpfl ich-
tungsermächtigungen für andere förderungsfähige Zwe-
cke umsetzen. Gemäß §  38 Absatz  1 der Landeshaus-
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haltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für 
Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen 
Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausgaberesten 
ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Finanzministerium wird für den Fall der Deckung 
des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaßnahmen 
von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immo-
bilienleasing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr Ausgaben und Verpfl ich-
tungsermächtigungen, die für Große Neu-, Um- und Er-
weiterungsbauten (Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 
oder der Gruppe 891 veranschlagt sind, zu einem von 
ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hoch-
schulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgeset-
zes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S.  547), sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und 894 30 – oder 821 im selben Kapitel umzuset-
zen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 
020 Titel 821 70 veranschlagten Verpfl ichtungsermächti-
gungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausgebrach-
ten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Gene-
ralübernehmer-/Generalunternehmermaßnahmen oder 
der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz 2 des Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im 
Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 
821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen

Das Finanzministerium wird zur Realisierung neuer 
Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raum-
bedarfs des Landes ermächtigt, die bei Kapitel 20 020 Ti-
telgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Verpfl ich-
tungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan 
ausgebrachten oder dort von ihm noch einzurichtenden 
Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten 
im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und Gruppe 
894 –, der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 umzuset-
zen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz  1 umge-
setzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind mit der Maß-
gabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichun-
gen von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten 
zulässig. Für den Fall, dass die umgesetzten Mittel und 
Verpfl ichtungsermächtigungen bei dem jeweiligen Titel 
nicht in Anspruch genommen werden können, weil sich 
nachträglich die Nutzererfordernisse ändern oder nach-
träglich ein wirtschaftlicheres Angebot vorgelegt wird, 
wird das Finanzministerium ermächtigt, die umgesetzten 
Mittel und Verpfl ichtungsermächtigungen aus dem Ein-
zelplan in das Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 umzusetzen. 
Dies gilt auch für umgesetzte Mittel und Verpfl ichtungs-
ermächtigungen der Vorjahre, die mangels Inanspruch-
nahme erneut veranschlagt worden sind.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Finanzministerium wird zur Durchführung von Öf-
fentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben 
Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5)  Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Finanzministerium wird zur Übertragung der fi nan-
ziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung von 
Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzu-
setzen. 

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Finanzministeriums.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß §  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushalts-
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 
Euro festgesetzt, für Verpfl ichtungsermächtigungen 
gemäß § 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Ab-
satz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbe-
trag im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der 
jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag 
in keinem Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro über-
schreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf 
Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regie-
rungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Software

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwen-
derprogramme (Software) unentgeltlich an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU Gene-
ral Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-
tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer 
Verbundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke

1.   direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung 

 a)   an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr-
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül-
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. Septem-
ber 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 2. Oktober 2015 (BGBl.  I 
S. 1610) geändert worden ist, oder 

 b)   an Studentenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) 
für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, insbeson-
dere für die Errichtung von studentischem Wohn-
raum, oder

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren
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 a)   unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspo-
litisch förderungswürdiger Vorhaben verpfl ichten, 
oder

 b)   mit der Aufl age, dass in angemessenem Umfang öf-
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

veräußert werden.

(3a)  Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli-
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dür-
fen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt 
abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Part-
nerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali-
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe-
stellung zu unterrichten.

(4)  Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrie-
ben des Landes

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge-
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können, soweit dies im In-
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpfl egung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Lan-
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen.

(6) Einzelfälle 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1.   die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ver-
äußert werden dürfen:

 a)  – frei – 

 b)   Grundstück in der Stadt Bonn, Gemarkung Bonn, 
Flur 26, Flurstücke 899-901, mit insgesamt 16 052 
Quadratmetern an die Bundesrepublik Deutsch-
land oder eine bundesunmittelbare juristische 
 Person des öffentlichen Rechts zur Nutzung durch 
internationale Organisationen einschließlich inter-
nationaler Nichtregierungsorganisationen,

 c)   Grundstücke in Siegen, Gemarkung Geisweid, Flur 
14, Flurstück 80 mit einer Größe von 8 598 Quad-
ratmetern, Gemarkung Weidenau, Flur 22, Flur-
stück 360 mit einer Größe von 590 Quadratmetern, 
sowie eine aus den Grundstücken Gemarkung Wei-
denau, Flur 22, Flurstücke 359 und 464 noch zu 
vermessende Teilfl äche mit einer Größe von circa 
5 500 Quadratmetern,

 d)  – frei –

 e)   Grundstück in Waldbröl, Gemarkung Waldbröl, 
Flur 77, Flurstück 566 mit einer Gesamtgröße von 
circa 1 215 Quadratmetern an die Polizeistiftung 
NRW,

2.   an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken di-
rekt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung ein Erbbaurecht bestellt werden darf:

 a)  – frei – 

 b)  – frei -

3.   die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a)  – frei – 

 b)   Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, 
Gemarkung Endenich, Flur 2, Flurstück 2748 mit 
einer Größe von circa 2 400 Quadratmetern.

(7) Grundstücke und Gebäude

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von 
Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach Satz  1 
nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei 
der Beendigung von entsprechenden Nutzungen auf-
grund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen 
bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8)  Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klima-
schutzes

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein-
deverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt-
lung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ 
unentgeltlich abgegeben werden können.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2000 (GV. 
NRW. S.  390), das zuletzt durch §  129 Nummer  4 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S.  102) geändert worden ist, werden folgende Durch-
schnittsbeträge festgesetzt:

1.   für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuf-
lich besetzte Stelle 51 130 Euro,

2.   für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil-
dung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 
2015 (GV. NRW. S.  547, ber. S.  550) geändert worden 
ist, hauptamtlich oder hauptberufl ich durchgeführte 
Unterrichtsstunde 66,50 Euro und nebenamtlich be-
ziehungsweise nebenberufl ich durchgeführte Unter-
richtsstunde 23 Euro und

3.   für eine sonstige im Pfl ichtangebot durchgeführte Un-
terrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes 
wird der Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 
25 Euro festgesetzt.

(3) Zusammenfassung von Höchstförderbeträgen

Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperatio-
nen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstför-
derbeträge zusammengefasst.
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(4) Konsolidierungsbeitrag

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiter-
bildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshochschule ge-
zahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß §  16 
Absatz 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Einrichtung 
möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 
Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 
2001 (GV. NRW. S.  876) möglichen Höchstförderbetrag. 
Die gemäß § 13 des Weiterbildungsgesetzes zu zahlende 
Zuweisung und der gemäß § 16 Absatz 5 des Weiterbil-
dungsgesetzes maßgebliche Höchstförderbetrag werden 
um einen Konsolidierungsbeitrag von 15 Prozent redu-
ziert. Abweichend davon beträgt der Konsolidierungs-
beitrag bis zum Jahr 2019 einschließlich 5 Prozent.

§ 17

(frei)

Abschnitt 5

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 
Haftungsfreistellungen

§ 18

Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
für Kredite an die Wirtschaft und die freien Berufe sowie 
die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(2)  Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er-
mächtigung in Absatz  1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 11. 
August 1988 (MBl. NRW. S. 1314), zuletzt geändert durch 
Runderlass des Finanzministeriums vom 26. November 
2015 (MBl. NRW. S. 812), als allgemein erteilt. Der Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags ist zu infor-
mieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags 
von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Finanzministe-
rium kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur 
Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stützung ge-
werblicher Unternehmen in strukturschwachen Gebie-
ten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags 
ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19

Bürgschaften für Beteiligungen
des Landes

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zusammen-
hang mit der Finanzierung von Unternehmen, an denen 
das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und 
mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien und 
sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 
1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land ver-
bürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-

währleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium zur Förderung des Sportstättenbaus in 
Nordrhein-Westfalen Bürgschaften und Gewährleistun-
gen zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an gemein-
nützige Sportvereine und -verbände bis zu einer Ge-
samthöhe von 45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu 
übernehmen.

(2)  Unterstützung und Begleitung der Energiewende 
durch die NRW.BANK

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk zur Unterstützung und Begleitung 
der Energiewende Gewährleistungen zugunsten der 
NRW.BANK für Kredite, die diese in Verbindung mit der 
Finanzierung der Erkundung und Planungsvorbereitung 
von Pumpspeicherkraftwerken ausgereicht hat, bis zu 
einer Höhe von insgesamt 50 000 000 Euro zu überneh-
men.

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleistun-
gen und Rückbürgschaften zugunsten der Bürgschafts-
bank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kreditgarantiege-
meinschaft –, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu 
übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur Wohnungs-
bauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur För-
derung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und 
zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften Bürg-
schaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu überneh-
men.

(5) Soziale Baulandentwicklung

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium Bürgschaften zu Gunsten der NRW.
BANK für Darlehen an die NRW.URBAN Kommunale 
Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfi nanzierung von 
Grunderwerb und Grundstücksentwicklungsmaßnahmen 
im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung von 
Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geför-
derten Wohnungsbaus bis zur Höhe von 20 000 000 Euro 
zu übernehmen.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen des Landes nach §  14 Absatz  2 
Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Juli 1985 (BGBl.  I S.  1565), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl.  I S.  2053) 
geändert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Ab-
satz  1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verord-
nung vom 25. Januar 1977 (BGBl.  I S.  220), die zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 1. April 2015 
(BGBl. I S. 434) geändert worden ist, 

1.   zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
lich, bis höchstens zu einem Betrag von 25 000 000 
Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsge-
sellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchs-
tens zu einem Betrag von 40 000 000 Euro zu über-
nehmen und

2.   zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von 
insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.
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Auf die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Höchstbeträge wer-
den die auf Grund der Ermächtigungen früherer Haus-
haltsgesetze übernommenen Gewährleistungsverpfl ich-
tungen angerechnet, soweit das Land aus diesen noch in 
Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr wird ermächtigt, sich gegenüber der Stif-
tung Zollverein für den Fall einer Nichtverlängerung der 
bis zum Jahre 2023 geltenden Finanzierungsvereinba-
rung zum unentgeltlichen Rückerwerb der Grundstücke 
Zeche Zollverein Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie 
zur Tragung der jährlich mit dem Grundstückseigentum 
verbundenen Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 
Euro zu verpfl ichten.

(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich

Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen 
gemäß §  105 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 499) geändert 
worden ist, die Beteiligte in der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der Zah-
lungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung für 
alle Gegenwerte, die aufgrund des Ausscheidens des Er-
satzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getrage-
nen Ersatzschule aus der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL) entstehen.

(4)  EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk wird ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen einer 
Vereinbarung zum NL-NRW/Nds-EU-Programm „Euro-
päische territoriale Zusammenarbeit“ zu verpfl ichten, 
für die Förderperiode 2014 bis 2020 Gewährleistungen 
gegenüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 
30 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen 

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport wird ermächtigt, Verpfl ichtungen zur Abdeckung 
von Ersatzansprüchen 

1.   aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2.   aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
700 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2)  Kunstakademie Düsseldorf; Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung wird ermächtigt,

1.   Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprü-
chen aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leihge-
bern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Ga-
lerie der Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von 
insgesamt 10 000 000 Euro zu übernehmen und 

2.   mit Zustimmung des Finanzministeriums gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland eine Rückgarantie 
entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes an 
den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt e. V., Köln, höchstens bis 500 000 Euro, 
zu übernehmen, durch die der Bund bei Inanspruch-
nahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang 
mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Raketen-
basis des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt im Ausland anteilig entlastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, 

1.   im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu überneh-
men. Diese Garantien können auch als Rückgarantien 
gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft –, Neuss, über-
nommen werden;

2.   im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von 
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen 
Kapitalsammelstellen

zu übernehmen.

§ 23
Haftungsfreistellungen für Existenzgründungshilfen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Interesse 
der Existenzgründung und Existenzfestigung von klei-
nen und mittleren Unternehmen sowie im Interesse von 
örtlichen Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegrup-
pen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe von 
80 000 000 Euro zugunsten der NRW.BANK zur Haf-
tungsentlastung von Kreditinstituten für die Hergabe 
von Krediten zu übernehmen.

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen

(1) Infl uenza-Pandemie

Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege 
und Alter wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und mit Zustimmung des Haushalts- 
und Finanzausschusses des Landtags im Falle einer In-
fl uenza-Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das not-
wendige Impfzubehör sowie ergänzende Impfl eistungen 
bis zu dem für die Versorgung der Bevölkerung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu be-
schaffen. 

(2) Bergschäden

Das Finanzministerium wird ermächtigt, beim Erwerb 
von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Kapitel 
14 500 Titel 821 10 die auf diesen Grundstücken ruhen-
den Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Bergschäden bis 
zur Höhe von 25 500 000 Euro zu übernehmen.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wird in der Landesverwaltung schritt-
weise die Integrierte Verbundrechnung mit den Kompo-
nenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- 
und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als Basis 
einer produktorientierten Haushaltssteuerung einge-
führt. Die Landesregierung legt hierfür die entsprechen-
den Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinhei-
ten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kameralen 
Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten 
weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 441, 
461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haus-
haltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. Die 
Landesregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem 
EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachli-
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chen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten 
Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die 
Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit 
Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb 
der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgrup-
pen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Ti-
teln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa-
rungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 
überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den 
Budgeteinheiten bestimmt sich bezogen auf die Ausga-
beansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach 
den vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit 
nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vor-
schrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Aus-
gaben handelt, denen zweckgebundene Einnahmen ge-
genüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im 
Jahr der Umstellung.

(3) Umsetzung von Mitteln 

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können in be-
gründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budgetein-
heit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 
Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der 
Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modell-
behörden ist für Minderausgaben der Hauptgruppe 5 ein 
reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden. 

(5) Grundsätze der staatlichen doppelten Buchführung

In den Budgeteinheiten und Modellbehörden wird das 
Rechnungswesen nach den Grundsätzen der staatlichen 
doppelten Buchführung gemäß § 7a des Haushaltsgrund-
sätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2398) geändert worden ist, gestaltet. Die Auf-
stellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung kann 
mit Zustimmung des Finanzministeriums abweichend 
von den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und 
den Vorschriften dieses Gesetzes nach Konten und Pro-
duktstrukturen erfolgen. 

(6) Datenabruf

§  17a Absatz  3 Satz  1 der Landeshaushaltsordnung ist 
entsprechend anzuwenden.

(7) Ermächtigung des Finanzministeriums

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung 
der Absätze 1 bis 5 Verwaltungsvorschriften zu erlassen.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, 
 Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 

Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis zur 
Höhe von 362 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hin-
aus wird das Finanzministerium ermächtigt, dem BLB 
NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die veran-
schlagten Verpfl ichtungsermächtigungen hinausgehen-
den weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, 
und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditauf-
nahme bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfi nanzierte In-

vestitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehe-
nen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner 
Verpfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in 
dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die 
Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Finanzministerium hergestellt wurde. Satz  1 
gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von §  1 
Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie für Globalhaus-
halte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, 
dass es der Herstellung des Benehmens mit dem Finanz-
ministerium nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen be-
dürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4)  Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

§ 27
Überlassung der Nutzung von

Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abweichend von §  63 Absatz  3 und 4 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegen-
stände des Landes, die den früheren Medizinischen Ein-
richtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den 
Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden 
können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen

für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsord-
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle au-
ßerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förde-
rung) sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschafts-
plan der Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungs-
empfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt 
worden ist. Abweichungen von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen, die vom Finanzministerium der Veran-
schlagung der Ausgabe für die Zuwendung zugrunde ge-
legt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der Sperre 
dessen Einwilligung. 

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Be-
schäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehalt-
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungs-
empfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Ge-
samtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öf-
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fentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, 
dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben 
nicht zuwendungsfähig sind. Das Finanzministerium 
kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zu-
lassen. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die Zustim-
mung des Finanzministeriums zum Abschluss des An-
stellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Dieser 
Absatz gilt nicht für die Universitätskliniken im Sinne 
des § 31a des Hochschulgesetzes. 

(3)  Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Ei-
genanteils

Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu 
§  44 LHO (Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom 
30.9.2003, MBl. NRW. S.1254, zuletzt geändert durch 
RdErl. d. Finanzministeriums vom 24.9.2007, MBl. NRW. 
S. 688) kann der Förderrahmen bis zu 90 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene 
Spenden und eingeworbene Sponsorenmittel können für 
die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben 
und insoweit den verbleibenden Eigenanteil des Zuwen-
dungsempfängers ersetzen. Die Regelungen nach den 
Sätzen 1 und 2 gelten ausschließlich für Kommunen 
ohne ausgeglichenen Haushalt und ohne genehmigtes 
Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltskommunen 
einschließlich überschuldeter Kommunen), für Kommu-
nen ohne ausgeglichenen Haushalt mit genehmigtem 
Haushaltssicherungskonzept und für Kommunen, die 
Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz 
erhalten, in den folgenden Förderbereichen:

 1.  Städtebauförderung – Unterpunkt Soziale Stadt,

 2.  Grüne Infrastruktur,

 3.  REGIONALEN,

 4.  Wasserrahmenrichtlinie,

 5.  Luftqualität,

 6.  Förderung von Kulturbauten,

 7.  Progres.nrw – European Energy Award,

 8.  Breitbandversorgung,

 9.   Kulturförderung – Unterpunkte „Kultur und Schu-
le“ und „Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Sin-
gen“ (Kapitel 07 050 Titelgruppe 63),

10.  Regionale Wirtschaftsförderung,

11.  Fördergegenstände des Projektaufrufs Kommunaler-
Klimaschutz.NRW und

12.   Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Um-
weltbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
(Förderrichtlinien BNE-/Umweltbildungseinrichtun-
gen NRW – FöBNE).

Im Rahmen von Bundes- und/oder Landesförderungen 
im Bereich der Nr. 8 kann abweichend von den Sätzen 1 
und 2 der kommunale Eigenanteil vollständig aus Lan-
desmitteln übernommen werden, soweit entsprechende 
Förderrichtlinien des Bundes oder des Landes dies zulas-
sen. Diese Regelungen gehen abweichenden Bestimmun-
gen bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenan-
teils in den Förderrichtlinien zu den vorstehenden 
Förderbereichen vor.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale). 

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 

verteilt. §  41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus-
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be-
stätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der 
Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entspre-
chend der verbindlichen Gliederung des kommunalen 
Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teil-
rechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz  1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der 
Zweckbestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.

(7) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (BGBl.  I 
S.  1802) geändert worden ist, anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 
5 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch 

 Glücksspieleinnahmen

(1)  Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspielein-
nahmen

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
„KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbriefl otterie 
mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Spiel 77“ und „PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von 
§  10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S.  524) und 
aus den Einnahmen aus Oddset-Wetten wird für Zwecke 
im Sinne von §  21 Absatz  2 des Ausführungsgesetzes 
NRW Glücksspielstaatsvertrag ein Festbetrag in Höhe 
von 86 134 000 Euro zweckgebunden verausgabt. 

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegab-
zug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Des-
tinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich fest-
zulegen. 

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend §  29 Absatz  3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt wer-
den.
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(4) Eigenmittel

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmit-
tel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 2017 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2018 
weiter.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 15. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

zugleich für den Finanzminister

 sowie für den Minister 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
und Chef der Staatskanzlei

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2017

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2017 2016* 2017 2017 2016*

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 202,8 195,2 136 579,1 2 195,2 135 041,6

02 Ministerpräsidentin 752,0 727,5 128 853,7 20 505,0 123 225,7

03 Ministerium für Inneres und Kommunales 193 293,0 180 476,4 8 307 250,4 973 318,5 8 861 951,1

04 Justizministerium 1 218 468,4 1 210 014,2 4 173 533,3 38 748,0 4 045 589,9

05 Ministerium für Schule und Weiterbildung 270 203,7 266 153,0 17 881 934,3 308 884,3 17 289 230,1

06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und
Forschung 1 514 651,9 1 418 888,0 8 457 261,7 214 359,0 8 249 241,7

07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport 193 441,0 192 074,9 4 194 170,2 133 047,0 3 628 145,0

09 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
und Verkehr 2 169 485,3 2 044 174,0 3 636 171,6 1 828 011,0 3 489 016,1

10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 399 348,3 404 302,9 1 098 430,4 895 091,0 1 017 414,5

11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 3 693 426,4 3 276 244,7 4 748 466,9 296 337,6 4 235 164,5

12 Finanzministerium 1 068 813,9 1 342 776,3 2 273 878,9 203 196,5 2 213 482,4

13 Landesrechnungshof 144,8 163,8 44 854,4 140,0 41 306,4

14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk 272 313,2 185 290,8 857 631,9 645 843,4 569 114,1

15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter 240 508,2 234 645,8 1 137 658,9 117 780,4 1 083 984,2

16 Verfassungsgerichtshof -,- 0,2 73,8 -,- 58,0

20 Allgemeine Finanzverwaltung 61 471 137,7 59 193 953,9 15 629 441,1 271 831,3 14 968 116,3

72 706 190,6 69 950 081,6 72 706 190,6 5 949 288,2 69 950 081,6Zusammen

* Stand: 2. Nachtragshaushalt 2016

Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

Haushaltsübersicht

Einzelplan
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602
Gesetz

zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen

an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
im Haushaltsjahr 2017

(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2017 – GFG 2017)

Vom 15. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen
an die Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2017
(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2017 – GFG 2017)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Grundlagen

§ 1  Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Teil 2
Steuerverbund

§ 2  Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

§ 3  Vorwegabzug

§ 4  Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

§ 5  Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

§ 6  Aufteilung der Schlüsselmasse

§ 7   Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Ge-
meinden

§ 8   Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemein-
den

§ 9   Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Ge-
meinden

§ 10   Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Kreise

§ 11   Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

§ 12   Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

§ 13   Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Landschaftsverbände

§ 14   Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 15  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 16   Investitionspauschalen und Tilgung des Sonderver-
mögens nach dem Zukunftsinvestitions- und Til-
gungsfondsgesetz

§ 17  Schulpauschale/Bildungspauschale

§ 18  Sportpauschale

§ 19   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände zur Überwindung außergewöhnlicher oder 
unvorhersehbarer Belastungssituationen

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20   Zuweisungen für die Lastenausgleichsverwaltung 
beim Rhein-Kreis Neuss

§ 21   Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste durch die Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs 

§ 21a  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste in Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011

§ 22   Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 
des Landes

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23  Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

§ 24  Kreisumlage

§ 25  Landschaftsumlage

§ 26  Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27   Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 
von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund

§ 28   Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung 
und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund

§ 29   Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steu-
erverbund

§ 30  Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 31  Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neure-
gelung des Familienleistungsausgleichs und in Zu-
sammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
2011

§ 32   Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Lan-
des

§ 33  Kürzungsermächtigung

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen

Anlage 1  Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2017

Anlage 2  Hauptansatzstaffel

Anlage 3   Bevölkerung in den Gemeinden des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu den Stichtagen 
31.  Dezember 2013, 31. Dezember 2014 und 
31. Dezember 2015

Teil 1
Grundlagen

§ 1
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs 
zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuer-
verbund) gemäß §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten fer-
ner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses Ge-
setzes (§§  20, 21, 21a) sowie nach Maßgabe des Haus-
haltsplans des Landes (§ 22).

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zu-
wendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt wer-
den, bleiben diese unberührt.

(6) Gemeindeverbände im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Kreise, die Landschaftsverbände und die Städteregion 
Aachen gemäß § 1 Absatz 1 des Städteregion Aachen Ge-
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setzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. S. 162), das durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. 
S.  698) geändert worden ist. Soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes geregelt ist, gelten für die Städteregion 
Aachen die Regelungen für Kreise und für die regionsan-
gehörigen Gemeinden gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 und § 5 
des Städteregion Aachen Gesetzes die Regelungen für 
kreisangehörige Gemeinden.

Teil 2
Steuerverbund

§ 2
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der 
Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Um-
satzsteuer (Gemeinschaftsteuern) zur Verfügung. Ferner 
beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindever-
bände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner 
Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Der Verbundsatz 
enthält 1,17 Prozentpunkte zur vorläufi gen pauschalen 
Abgeltung von Ausgleichsansprüchen aus der Beteili-
gung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den fi -
nanziellen Belastungen des Landes aus der Deutschen 
Einheit im Haushaltsjahr 2017.

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkom-
men der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober 
des dem Finanzausgleichsjahr vorvorhergehenden Jahres 
bis zum 30. September des dem Finanzausgleichsjahr 
vorhergehenden Jahres (Verbundzeitraum) zugrunde. 
Dabei wird das insgesamt im Verbundzeitraum ermittelte 
Ist-Aufkommen

1.   erhöht oder vermindert um die Einnahmen oder Aus-
gaben des Landes im Länderfi nanzausgleich nach den 
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl.  I 
S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) geändert 
worden ist, und aus den allgemeinen Bundesergän-
zungszuweisungen nach § 11 Absatz 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes;

2.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des 
Familienleistungsausgleichs gemäß § 1 Sätze 5 bis 15, 
18 und 19 des Finanzausgleichsgesetzes ausgezahlten 
Betrag;

3.   erhöht um den als interkommunalen Entlastungsaus-
gleich zugunsten der Kommunen der neuen Länder 
enthaltenen Anteil des Landes am Minderaufkommen 
der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsge-
setzes in Verbindung mit Artikel 30 Nummer  1 des 
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl.  I 
S. 2954) in Verbindung mit Artikel 32 des Jahressteu-
ergesetzes 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S.  2794), in Verbindung mit Artikel 24 des Beitrei-
bungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2592) und in Verbindung mit Artikel 
1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes und der Bundeshaushaltsordnung vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2395));

4.   vermindert um den als Kompensationsleistung für 
Einnahmeausfälle des Landes aus der Spielbankab-
gabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkom-
men der Umsatzsteuer (§  1 Satz  5 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 3 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 
(BGBl. I S. 1402)); 

5.   vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur 
Aufgabenerfüllung im Bereich der Förderung von 
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespfl ege erhaltenen Anteil des Landes 
am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des 
Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 
des Kinderförderungsgesetzes vom 10. Dezember 2008 
(BGBl.  I S.  2403) und in Verbindung mit dem Ge-
setz  über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der 
Tagesbetreuung für Kinder vom 10. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2403, 2407), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl.  I S. 1614) geändert 
worden ist);

6.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste durch das Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl.  I 
S. 2131) ausgezahlten Betrag (§ 1 Satz 5 des Finanz-
ausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 13 des 
Steuervereinfachungsgesetzes 2011);

7.   vermindert um den vom Bund zur Entlastung von 
Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Un-
terbringung von Asylbewerbern netto erhaltenen An-
teil des Landes am Mehraufkommen der Umsatz-
steuer gemäß Artikel 3 des Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetzes vom 24. Juni 2015 (BGBl.  I S.  974, 
975), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Novem-
ber 2016 (BGBl. I S. 2613) geändert worden ist,) sowie 
um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der 
Umsatzsteuer für Asylbewerber und Flüchtlinge nach 
Art.  8 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

(3) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse nach den 
Absätzen 1 und 2 sowie § 3 ergibt sich aus Anlage 1 zu 
diesem Gesetz.

§ 3
Vorwegabzug

Von der nach §  2 ermittelten Finanzausgleichsmasse 
werden 

1.  für die im Haushaltsjahr 2017 vom Land für die 
 Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarun-
gen zu entrichtenden Tantiemen Mittel in Höhe von 
4 327 000 Euro und 

2.   für die kommunale Beteiligung an der Finanzierung 
der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 des Stär-
kungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. 
S. 662), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (BGBl. I S. 973) geändert worden 
ist, Mittel in Höhe von 185 000 000 Euro 

abgezogen.

§ 4
Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 er-
gebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf 
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, fachbe-
zogene Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen auf-
geteilt. 

§ 5
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbände erhalten 
Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne 
Gebietskörperschaft nach ihrem Finanzbedarf und nach 
ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst. Neben der Ein-
wohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung

1.  die Trägerschaft von Schulen,

2.  die Soziallasten,

3.  die Zentralitätsfunktion und

4.  das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl

berücksichtigt.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstel-
lung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer 
Steuerkraftmesszahl (§  9) oder Umlagekraftmesszahl 
(§§ 12 und 15) berechnet.

§ 6
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 9 035 790 100 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser 
Betrag wird aufgeteilt auf die Schlüsselmasse für

1.  Gemeinden mit 7 092 446 900 Euro,
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2.  Kreise mit  1 057 152 600 Euro,

3.  Landschaftsverbände mit  886 190 600 Euro.

§ 7
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Pro-
zent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  8) und der maßgeblichen 
Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2) Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine 
Schlüsselzuweisung.

§ 8
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen 
Grundbetrag gemäß §  28 Absatz  1 Satz  2 vervielfältigt 
wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz unter 
Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen, dem 
Schüleransatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentrali-
tätsansatz und dem Flächenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden nach dem re-
levanten Einwohnerwert gewährt. Zur Ermittlung und 
Festsetzung des relevanten Einwohnerwertes wird die 
Zahl der Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 1 mit der 
durchschnittlichen Zahl der Einwohner nach §  27 Ab-
satz 3 Satz 2 verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. 
Für die Berücksichtigung im Hauptansatz wird dieser 
Wert nach der Gemeindegröße gewichtet (Hauptansatz-
staffel – Anlage 2). 

Liegt der Einwohnerwert einer Gemeinde zwischen zwei 
Stufen der Staffelklasse, so wird der Prozentsatz mit den 
dazwischen liegenden Werten angesetzt; der Prozentsatz 
wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma aufge-
rundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden er-
fassten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Schüleransatz wird die Zahl der Schüler gewichtet nach 
Schülern, die

1.  im Ganztagsbetrieb beschult werden, mit 2,15

2.  im Halbtagsbetrieb beschult werden, mit 0,85.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die 
Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerech-
net. Erfolgt die Übertragung der Schulträgerschaft 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung, werden die 
Schüler den beteiligten Kommunen entsprechend dem in 
dieser Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil zu-
gerechnet.

Der Schüleransatz wird den Städten Düren und Gü-
tersloh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die die Stif-
tischen Gymnasien in diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von §  7 Ab-
satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Dezem-
ber 2016 (BGBl. I S. 2755) geändert worden ist, nach § 27 
Absatz  6 gewährt. Für die Berücksichtigung im Sozial-
lastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
mit 17,63 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten nach 
§ 27 Absatz 7 gewährt. Für die Berücksichtigung im Zen-
tralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten mit 0,52 multipliziert.

(7) Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, die 
eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro 
Einwohner aufweisen. Dieser Flächenanteil einer Ge-
meinde wird mit 0,18 multipliziert. Landesdurchschnitt 

ist das arithmetische Mittel aus der Gesamtheit der ge-
meindlichen Fläche-Einwohner-Relationen. Bei der Er-
mittlung des Flächenansatzes werden die Fläche einer 
Gemeinde nach § 27 Absatz 9 und die Einwohner einer 
Gemeinde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt.

§ 9
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer und des jeweiligen Abrechnungsbetra-
ges für das Jahr 2014 nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S.  127), das durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 724) geändert worden ist, abzüglich der Steuer-
kraftzahl der Gewerbesteuerumlage in der Referenzperi-
ode nach § 27 Absatz 8.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
417;

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
217;

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
429;

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode

 a)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs, unter Berücksichtigung der in 
diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbe-
träge;

 b)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste im Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011;

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-
Aufkommen in der Referenzperiode;

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen der 
Gewerbesteuer im ersten Halbjahr der Referenzperi-
ode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Refe-
renzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multi-
pliziert mit den im ersten Halbjahr der 
Referenzperiode festgesetzten Vervielfältigern für die 
Gewerbesteuerumlage zuzüglich des Ist-Aufkommens 
im zweiten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode festge-
setzten Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage.

§ 10
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-
messzahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 12).
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(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüs-
selzuweisung.

§ 11
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 

und die Städteregion Aachen

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grund-
betrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz der Kreise entspricht der Zahl der 
Einwohner im Kreis nach §  27 Absatz  3 Satz  1. Der 
Hauptansatz der Städteregion Aachen entspricht der 
Zahl der Einwohner in der Städteregion Aachen ohne die 
Zahl der Einwohner der Stadt Aachen jeweils nach § 27 
Absatz 3 Satz 1.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden gemel-
deten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt 
entsprechend. Bevor der so ermittelte Wert in den Ge-
samtansatz einfl ießt, wird dieser Wert mit dem Kreisfak-
tor vervielfältigt. Das für Kommunales zuständige Mi-
nisterium setzt den Kreisfaktor fest.

§ 12
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise

 und die Städteregion Aachen

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 39,33 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 
und 2 und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das 
Jahr 2014 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgeset-
zes NRW.

§ 13
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Landschaftsverbände

(1) Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuwei-
sung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeb-
lichen Ausgangsmesszahl (§  14) und der maßgeblichen 
Umlagekraftmesszahl (§ 15).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Landschaftsverband 
keine Schlüsselzuweisung.

§ 14
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird 
ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 1 mit dem einheitlichen Grundbetrag 
gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

§ 15
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 15,60 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 
und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 
2014 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW.

§ 16
Investitionspauschalen und Tilgung des 

Sondervermögens nach dem Zukunftsinvestitions- 
und Tilgungsfondsgesetz

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden stehen Mittel 
in Höhe von 923 858 300 Euro bereit.

(2) Von dem Betrag nach Absatz  1 wird ein Betrag in 
Höhe von 34 446 000 Euro als kommunale Beteiligung 

an den Zins- und Tilgungsleistungen des Sondervermö-
gens „Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nord-
rhein-Westfalen“ gemäß §  6 des Zukunftsinvestitions- 
und Tilgungsfondsgesetzes vom 2. April 2009 (GV. NRW. 
S. 187) abgezogen. Für Investitionspauschalen nach den 
Absätzen 3 bis 5 verbleibt ein verteilbarer Betrag in 
Höhe von 889 412 300 Euro.

(3) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  2 werden den 
Gemeinden 750 075 800 Euro für eine allgemeine Inves-
titionspauschale zur Verfügung gestellt. Davon werden 
sieben Zehntel nach der maßgeblichen Einwohnerzahl 
nach §  27 Absatz  3 Satz  1 und drei Zehntel nach der 
maßgeblichen Gebietsfl äche verteilt. 

(4) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  2 werden 
75 795 200 Euro für eine Investitionspauschale zur Ver-
fügung gestellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Altenhilfe und -pfl ege einzusetzen ist. 
Dieser Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise 
nach der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Ein-
wohner nach § 27 Absatz 4 verteilt.

(5) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  2 werden 
63 541 300 Euro für eine Investitionspauschale zur Ver-
fügung gestellt, die in erster Linie für investive Maßnah-
men im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe ein-
zusetzen ist. Dieser Betrag wird auf die 
Landschaftsverbände nach der maßgeblichen Einwoh-
nerzahl nach § 27 Absatz 3 Satz 1 verteilt.

(6) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Quadrat-
meter Gebietsfl äche und je Einwohner über 65 Jahre 
werden von dem für Kommunales zuständigen Ministe-
rium und dem Finanzministerium ermittelt und festge-
setzt.

§ 17
Schulpauschale/Bildungspauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnah-
men im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Be-
trag von 600 000 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, 
den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende 
Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung 
von Schulgebäuden und kommunalen Kindertagesein-
richtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der 
Schul-pauschale/Bildungspauschale können darüber hi-
naus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten 
und Leasingraten für Schulgebäude fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der 
Schülerzahl gemäß §  27 Absatz  5 für die allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen. Die Regelungen in 
§  8 Absatz  4 Satz  3 bis 5 fi nden entsprechend Anwen-
dung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger ist, 
ein Mindestbetrag von 200 000 Euro, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 340 000 Euro und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 700 000 Euro gewährt wird.

§ 18
Sportpauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Be-
trag von 50 000 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und 
Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, 
Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Aus-
bauten und für die Einrichtung und Ausstattung von 
Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpau-
schale können darüber hinaus Instandsetzungen von 
Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sport-
stätten fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwoh-
nerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 40 000 Euro gewährt wird.
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§ 19
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Überwindung außergewöhnlicher oder 
unvorhersehbarer Belastungssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer fi nanzieller Belastungssituationen, die im Rah-
men des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur un-
zureichende Berücksichtigung fi nden, werden insgesamt 
33 336 600 Euro zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für

1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort außergewöhnliche 
Belastungen tragen (Kurortehilfe), in Höhe von 8 867 
700 Euro. Empfangsberechtigte Gemeinden erhalten 
einen auf Grund ihrer Anerkennung gewichteten So-
ckelbetrag in Höhe von 

 40 302 Euro. Gemeinden mit einer Anerkennung

 a)  als Luftkurort erhalten einen einfachen;

 b)   als Heilklimatischer Kurort oder als Kneipp-Kur-
ort erhalten einen zweifachen;

 c)   als Heilbad oder als Kneipp-Heilbad erhalten 
einen vierfachen oder 

 d)  als Staatsbad erhalten einen achtfachen 

 Sockelbetrag.

  Gemeinden bei denen der Anteil der Übernachtungs-
zahlen gemäß §  27 Absatz  10 an der maßgeblichen 
Einwohnerzahl gemäß §  27 Absatz  3 Satz  1 den 
durchschnittlichen Anteil aller empfangsberechtigten 
Gemeinden übersteigt, erhalten einen Aufstockungs-
betrag. Zur Ermittlung des Aufstockungsbetrags wird 
die über dem durchschnittlichen Anteil liegende Zahl 
an Übernachtungen mit einem einheitlichen Grund-
betrag multipliziert;

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich 
außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Ab-
wassergebühren (Abwassergebührenhilfe) in Höhe 
von 5 642 600 Euro. Die Abwassergebührenhilfe wird 
auf Antrag Gemeinden gewährt, deren nach den Vor-
gaben des für Kommunales zuständigen Ministeriums 
zu berechnender individueller Abwassergebührensatz 
über einem fi ktiven Höchstbetrag von 6,04 Euro liegt. 
Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen dem 
individuellen Abwassergebührensatz und dem fi ktiven 
Höchstbetrag multipliziert mit dem Frischwasservolu-
men der jeweiligen Gemeinde für das Jahr 2016. Die 
Höhe der pauschalen Zuwendung bestimmt sich nach 
einem von dieser Berechnungsgrundlage jährlich zu 
errechnenden Prozentsatz. Dieser ergibt sich aus dem 
Verhältnis der zu verteilenden Gesamtsumme der Ab-
wassergebührenhilfe zu der Summe der Berechnungs-
grundlagen aller empfangsberechtigten Gemeinden. 
Bei den für die Berechnung im Antrag geltend zu ma-
chenden Kosten bleiben die Zuweisungen außer Be-
tracht;

3.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung 
von Belastungen im Zusammenhang mit der Statio-
nierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestatio-
nierungshilfe) in Höhe von 1 836 600 Euro. Die Gast-
streitkräftestationierungshilfe wird Gemeinden 
gewährt, bei denen der Anteil der maßgeblichen Gast-
streitkräfte gemäß §  27 Absatz  12 an der maßgebli-
chen Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 min-
destens 1,6 Prozent beträgt. Die Gemeinden erhalten 
einen Sockelbetrag in Höhe von 200 400 Euro. Ge-
meinden mit einem Anteil von mindestens 3,2 Prozent 
erhalten einen nach der Zahl gewichteter Gaststreit-
kräfte bemessenen Aufstockungsbetrag, hierfür wird 

 a)   für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
3,2 Prozent bis unter 6,4 Prozent die Zahl der 
Gaststreitkräfte mit 1,0 und 

 b)   für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
6,4 Prozent die Zahl der Gaststreitkräfte mit 1,5 

  gewichtet und mit einem einheitlichen Grundbetrag 
multipliziert;

4.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung von Belastungen, die durch die land-

schaftliche Kulturpfl ege nach §  5 Absatz  1 Buch-
stabe  b der Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), 
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. No-
vember 2016 (BGBl.  I S.  966) geändert worden ist, 
entstehen, in Höhe von 9 889 500 Euro; der Betrag 
wird zu jeweils der Hälfte auf den Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe sowie den Landschaftsverband 
Rheinland aufgeteilt;

5.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Milderung von Härten, die sich aus der Durchfüh-
rung des Finanzausgleichs ergeben, oder zur Über-
windung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer 
fi nanzieller Belastungssituationen in Höhe von 7 100 
200 Euro.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 5 können auch für 
Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit 
denen Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommu-
nalen Selbstverwaltung, der interkommunalen Zusam-
menarbeit oder der Einführung und Verbreitung neuer 
Techniken bei der Durchführung kommunaler Aufgaben 
unterstützt werden.

Teil 3

Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20 

Zuweisungen für die Lastenausgleichsverwaltung 
beim Rhein-Kreis Neuss

Die Kosten der vom Rhein-Kreis Neuss mit landesweiter 
Zuständigkeit wahrgenommenen Aufgaben auf dem Ge-
biet des Lastenausgleichs werden entsprechend dem 
Haushaltsplan bis zu einem Höchstbetrag von 400 000 
Euro erstattet. Einzelheiten der Zuweisung regelt das Fi-
nanzministerium.

§ 21

Kompensationsleistungen an die Gemeinden 
für Verluste durch die Neuregelung des Familien-

leistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehrauf-
kommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land 
gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Der auf 
die Gemeinden zu verteilende Betrag wird vorläufi g auf 
790 000 000 Euro festgesetzt. Nach Ablauf des Haus-
haltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteils-
betrag auf der Grundlage der vorläufi gen Abrechnung 
der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs 
unter den Ländern abschließend ermittelt (Abrech-
nungsbetrag) und festgesetzt. 

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 Satz 2 wird mit je einem Viertel zu den in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage für die 
entsprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen für 
die Abschlagszahlungen beziehungsweise Vorauszahlung 
auf die Schlussabrechnung ausgezahlt. Der Abrech-
nungsbetrag nach Absatz  1 Satz  3 wird nach Anrech-
nung der geleisteten Abschlagszahlungen mit der 
nächstmöglichen Abschlagszahlung ausgeglichen.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das Finanzministerium und das 
für Kommunales zuständige Ministerium.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 43 vom 23. Dezember 2016 1135

§ 21a
Kompensationsleistungen an die Gemeinden 

für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum 
Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zu-
steht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
auf 18 006 000 Euro festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 wird mit je einem Viertel zu den in der jeweils gel-
tenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Ab-
führung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechen-
den Haushaltsjahre genannten Terminen für die Ab-
schlagszahlungen ausgezahlt.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das Finanzministerium und das 
für Kommunales zuständige Ministerium.

§ 22
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 

des Landes

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
(§ 1 Absatz 4) werden von dem für Kommunales zustän-
digen Ministerium und dem Finanzministerium jährlich 
bekanntgegeben.

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23
Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der normierten 
Ertragskraft im Zusammenhang mit der Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen sind

1.  für die Kreise

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der kreisangehörigen Gemeinden;

2.  für die Städteregion Aachen

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der regionsangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der regionsangehörigen Gemeinden 

  abzüglich

 c)  der Steuerkraftmesszahl der Stadt Aachen und

 d)   der zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Stadt Aachen;

3.  für die Landschaftsverbände 

 a)  die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden, 

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Gemeinden und Kreise und

 c)   die Abrechnungsbeträge der Kreise für das Jahr 
2014 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsge-
setzes NRW.

§ 24 
Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der festge-
setzten Umlagegrundlagen nach §  23 Nummer  1 und 2 
festgesetzt Für die Festsetzung einer ausschließlichen 
Belastung oder einer Mehr- oder Minderbelastung ein-
zelner Teile des Kreises sowie für die Erhebung einer 
Sonderumlage gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Für die Festsetzung der Regionsumlage nach dem 
Städteregion Aachen Gesetz gilt Absatz 1.

§ 25
Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage wird in Prozentsätzen der fest-
gesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 fest-
gesetzt. 

§ 26
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr gilt 
§ 25 entsprechend.

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27
Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 

von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 
bis 19 erforderlichen Daten werden den folgenden amtli-
chen Statistiken entnommen. Die Daten der amtlichen 
Statistiken sind für die Ermittlung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund für die Zuweisungsempfänger bin-
dend. Für diese Daten fi ndet das Berichtigungsverfahren 
nach § 29 keine Anwendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, werden diese unmittelbar 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den 
zuständigen Stellen erhoben.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind unter Be-
achtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertre-
tungsregelungen verpfl ichtet, den zuständigen obersten 
Landesbehörden, dem Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) und den Auf-
sichtsbehörden alle zur Errechnung und Festsetzung er-
forderlichen Auskünfte fristgerecht und vollständig zu 
erteilen. Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder 
nicht rechtzeitig erteilt, so können das für Kommunales 
zuständige Ministerium und das Finanzministerium be-
stimmen, dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt wer-
den oder die Berücksichtigung entsprechender Ansätze 
für die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände 
für den Finanzausgleich unterbleibt. § 29 fi ndet in diesen 
Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die 
in Anlage 3 festgesetzte Bevölkerungszahl zum Stichtag 
31. Dezember 2015. Für die Ermittlung der durchschnitt-
lichen Zahl der Einwohner der Gemeinden nach § 8 Ab-
satz 3 werden die Bevölkerungszahlen nach Anlage 3 zu 
den Stichtagen 31. Dezember der Jahre 2013, 2014 und 
2015 herangezogen. 

(4) Als Zahl der über 65-jährigen Einwohner wird die 
von IT.NRW fortgeschriebene gegliederte Bevölkerungs-
zahl zum Stichtag 31. Dezember 2015 herangezogen.

(5) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 8 Absatz 4, des 
§ 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt die in der von 
IT.NRW geführten Schulstatistik festgesetzte Schüler-
zahl zum Stichtag 15. Oktober 2015. Dieser Stichtag ist 
auch für die Zurechnung des Anteils an der Umlage 
gemäß §  8 Absatz  4 Satz  3 sowie des Finanzierungsan-
teils gemäß §  8 Absatz  4 Satz  4 für das Haushaltsjahr 
2015 maßgeblich. 
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(6) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 
Absatz 5 gilt die von der Bundes-agentur für Arbeit er-
mittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2015.

(7) Als Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von der Bundes-
agentur für Arbeit ermittelte Zahl der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten in den Gemeinden am 
Arbeitsort zum Stichtag 31. Dezember 2015.

(8) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuer-
kraftmesszahl nach §  9 und die Berücksichtigung der 
Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW wird auf den Zeitraum 1. Juli 2015 
bis 30. Juni 2016 festgesetzt.

(9) Als Gebietsfl äche im Sinne des § 8 Absatz 7 und des 
§ 16 Absatz 3 gilt der Gebietsstand zum Stichtag 31. De-
zember 2015, der im Jahresabschluss des Liegenschafts-
katasters ermittelt und an IT.NRW abgegeben wurde.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas-
tungen zu tragen haben, werden die Übernachtungszah-
len aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nord-
rhein-Westfalen im Zeitraum 1. Juli 2015 bis 30. Juni 
2016 zugrunde gelegt.

(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an 
Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach §  19 Absatz  2 
Nummer 2 wird ein fi ktiver Höchstbetrag von 6,04 Euro 
je Kubikmeter unter Zugrundelegung der Erhebungen 
der Bezirksregierungen im Jahr 2016 festgesetzt.

(12) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an 
Gemeinden zur Milderung von Belastungen im Zusam-
menhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 3 werden die Ergebnisse der 
Erhebung des für Kommunales zuständigen Ministeri-
ums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte 
über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden 
Personen und ihrer Angehörigen zum Stichtag 31. De-
zember 2015 zugrunde gelegt.

(13) Das für Kommunales zuständige Ministerium und 
das Finanzministerium werden ermächtigt, Daten nach 
den Absätzen 1 bis 12, die der Berechnung von Zuwei-
sungen aus dem Steuerverbund zugrunde zu legen sind, 
ausnahmsweise für einzelne Gemeinden und Gemeinde-
verbände abweichend festzusetzen, wenn sie den Grund-
sätzen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemes-
sen gerecht werden oder zu unzumutbaren Härten bei 
der Durchführung des Finanz- und Lastenausgleichs 
führen.

§ 28
Verfahrensregelungen zur Ermittlung, 

Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden und Gemeindeverbände ent-
fallenden Zuweisungen nach den §§  5 bis 19 werden 
jährlich durch das für Kommunales zuständige Ministe-
rium und das Finanzministerium errechnet und fest-
gesetzt. Diese setzen zudem die einheitlichen Grund-
beträge in der Weise fest, dass die jeweils für 
Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellten Beträge 
aufgebraucht werden.

(2) Das für Kommunales zuständige Ministerium und 
das Finanzministerium werden ermächtigt, die für die 
jeweiligen Haushaltsjahre ermittelten Ansätze zur Fest-
legung des fi ktiven Bedarfs nach den §§ 8, 11 und 14 und 
zur Festlegung der normierten Ertragskraft nach den 
§§ 9, 12 und 15, die der Berechnung der Schlüsselzuwei-
sungen zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für ein-
zelne Gemeinden und Gemeindeverbände abweichend 
festzusetzen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und 
Lastenausgleichs nicht angemessen gerecht werden.

Das für Kommunales zuständige Ministerium und das 
Finanzministerium können eine auf Dauer angelegte Be-
teiligung von Gemeinden und Gemeindeverbänden an 
interkommunalen Gewerbegebieten berücksichtigen, 
wenn dies erforderlich ist, um eine den Grundsätzen 

eines verteilungsgerechten Finanzausgleichs entspre-
chende Anrechnung der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6, die Investitions-
pauschalen nach § 16, die Schulpauschale/Bildungspau-
schale nach § 17 und die Sportpauschale nach § 18 wer-
den zu einem Achtel im Januar, jeweils zu einem Viertel 
im März, Juni und September am jeweils vorletzten 
Bankarbeitstag in Frankfurt am Main, sowie zu einem 
Achtel im Dezember am vorletzten Bankarbeitstag in 
Frankfurt am Main vor dem 24. Dezember ausgezahlt.

(4) Das für Kommunales zuständige Ministerium und 
das Finanzministerium leisten Abschlagszahlungen auf 
der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn 
die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, der 
Investitionspauschalen nach §  16, der Schulpauschale/
Bildungspauschale nach §  17 und der Sportpauschale 
nach § 18 für das Jahr 2017 nicht vor dem nächstmögli-
chen Auszahlungstermin gemäß Absatz  3 erfolgt ist. In 
besonderen Fällen können das für Kommunales zustän-
dige Ministerium und das Finanzministerium die Höhe 
der Abschlagszahlung für einzelne Gemeinden gesondert 
festsetzen. Die Abschlagszahlungen werden nach der 
endgültigen Festsetzung mit der ersten ordentlichen 
Zahlung nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes 
verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen 
nach § 19 werden von dem für Kommunales zuständigen 
Ministerium und dem Finanzministerium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die Gemeinden 
und Kreise werden durch Bescheide der Bezirksregierun-
gen festgesetzt. Das für Kommunales zuständige Minis-
terium und das Finanzministerium können bestimmen, 
dass die Bescheide der Bezirksregierungen den Gemein-
den und Kreisen unmittelbar durch IT.NRW zuzuleiten 
sind.

Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschaftsver-
bände werden für das jeweilige Haushaltsjahr durch Er-
lass von dem für Kommunales zuständigen Ministerium 
und dem Finanzministerium festgesetzt.

(7) Nach näherer Bestimmung des für Kommunales zu-
ständigen Ministeriums und des Finanzministeriums 
können im Haushaltsjahr 2018 für Schlüsselzuweisun-
gen, für Investitionspauschalen, für die Schulpauschale/
Bildungspauschale und für die Sportpauschale Ab-
schlagszahlungen auf der Basis aktueller Proberechnun-
gen von IT.NRW zu den Terminen des Absatzes 3 geleis-
tet werden, wenn dies bereits vor Verkündung des für das 
Jahr 2018 geltenden Gemeindefi nanzierungsgesetzes er-
forderlich ist. Die Abschlagszahlungen sind mit der ers-
ten ordentlichen Zahlung nach Verkündung des neuen 
Gemeindefi nanzierungsgesetzes und der Festsetzung der 
Zuweisungen aus dem Steuerverbund zu verrechnen.

§ 29
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 

aus dem Steuerverbund

(1) Unrichtigkeiten, die nicht auf Daten aus amtlichen 
Statistiken zurückzuführen sind, werden bis längstens 
drei Jahre nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
nach §  6, der Schulpauschale/Bildungspauschale nach 
§ 17 und der Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Ab-
satz 2 Nummern 1 bis 3 berichtigt, wenn die Summe der 
Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 12 800 Euro 
übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge wer-
den vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzu-
weisungen nach § 6, den Mitteln der Schulpauschale/Bil-
dungspauschale nach §  17 und den Mitteln der 
Sonderbedarfszuweisungen nach §  19 Absatz  2 Num-
mern 1 bis 3 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leis-
tungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 30
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§  4 bis 19 regeln das für Kommunales 
zuständige Ministerium und das Finanzministerium.
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(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verblie-
benen Reste bei den Zuweisungen

1.   nach §§ 21 bis 27 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S.  42), das zuletzt 
durch Artikel II des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 
(GV. NRW. S.  936) (Gemeindefi nanzierungsgesetz für 
die Haushaltsjahre 2004/2005) geändert worden ist, 
regeln die jeweils fachlich zuständigen Ministerien;

2.   nach § 28 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes für die 
Haushaltsjahre 2004/2005 regelt das fachlich zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Kom-
munales zuständigen Ministerium und dem Finanzmi-
nisterium.

§ 31

Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs und in Zusammenhang 

mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Das für Kommunales zuständige Ministerium und 
das Finanzministerium leisten Abschlagszahlungen auf 
der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn 
die Festsetzung der Kompensationsleistungen an die Ge-
meinden für Verluste

1.   durch die Neuregelung des Familienleistungsaus-
gleichs nach § 21 und 

2.   in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsge-
setz 2011 nach § 21a

für das Jahr 2017 nicht vor dem nächstmöglichen Aus-
zahlungstermin nach § 3 der Verordnung über die Auftei-
lung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Ein-
kommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuer-
umlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 vom 
16. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 897) erfolgt ist.

(2) Die Abschlagszahlungen werden nach der endgülti-
gen Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zahlung 
nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrech-
net.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für das Haus-
haltsjahr 2018, wenn dies bereits vor Verkündung des für 
das Jahr 2018 geltenden Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
erforderlich ist.

§ 32

Förderungsgrundsätze für zweckgebundene 
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des 

Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuwei-
sungen auch die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanz- 
und Lastenausgleich berücksichtigt werden.

(2) Förderprogramme bedürfen der Zustimmung des für 
Kommunales zuständigen Ministeriums, soweit sie Zu-
weisungen zu Maßnahmen von Gemeinden und Gemein-
deverbänden enthalten, die ihrer gesetzlichen Verpfl ich-
tung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die 
Förderung von Einzelmaßnahmen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände bedarf in diesen Fällen der kommu-
nalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksregie-
rung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits von einer 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rück-
lage erfasst oder in einem genehmigten Haushaltssiche-
rungskonzept enthalten sind.

§ 33

Kürzungsermächtigung

Das für Kommunales zuständige Ministerium und das 
Finanzministerium werden ermächtigt, Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund um den Betrag solcher fälligen For-
derungen zu kürzen, auf die das Land nach den zur Zeit 
geltenden Bestimmungen einen Anspruch hat.

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und mit 
dem Inkrafttreten eines neuen Gemeindefi nanzierungs-
gesetzes außer Kraft.

Düsseldorf, den 15. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

zugleich für den Finanzminister 

sowie für den Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s
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Anlage 2 zu § 8 Absatz 3

Hauptansatzstaffel

Staffelklasse
(Einwohner)

Hauptansatz
(Prozent)

25 000 100,0
42 500 103,0
65 000 106,0
91 500 109,0

123 000 112,0
159 000 115,0
200 000 118,0
245 500 121,0
295 500 124,0
350 000 127,0
409 500 130,0
473 500 133,0
542 000 136,0
615 500 139,0

Für Gemeinden mit mehr als 615 500 Einwohnern beträgt der Ansatz 142,0 Prozent.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 43 vom 23. Dezember 20161140

Anlage 3 zu § 27 Absatz 3 Satz 1

Bevölkerungszahlen in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen

Gebietskörperschaft Bevölkerungszahl zum 31. Dezember
2015 2014 2013

Aachen, Stadt 245 885 243 336 241 683
Ahaus, Stadt 39 277 38 927 38 753
Ahlen, Stadt 52 287 52 077 51 766
Aldenhoven 13 932 13 672 13 611
Alfter 23 435 23 153 23 003
Alpen 12 798 12 622 12 614
Alsdorf, Stadt 46 880 46 337 46 313
Altena, Stadt 17 375 17 270 17 595
Altenbeken 9 294 9 127 9 177
Altenberge 10 315 10 178 10 054
Anröchte 10 557 10 325 10 362
Arnsberg, Stadt 73 784 73 436 73 501
Ascheberg 15 253 15 044 15 070
Attendorn, Stadt 24 676 24 277 24 336
Augustdorf 9 828 9 649 9 547
Bad Berleburg, Stadt 19 774 19 515 19 236
Bad Driburg, Stadt 18 699 18 554 18 338
Bad Honnef, Stadt 25 654 25 078 24 845
Bad Laasphe, Stadt 14 276 13 841 13 977
Bad Lippspringe, Stadt 15 572 15 358 15 203
Bad Münstereifel, Stadt 17 367 17 083 17 236
Bad Oeynhausen, Stadt 48 990 48 346 48 294
Bad Salzuflen, Stadt 53 341 52 277 52 121
Bad Sassendorf 11 931 11 650 11 615
Bad Wünnenberg, Stadt 12 302 12 160 12 129
Baesweiler, Stadt 26 819 26 597 26 497
Balve, Stadt 11 602 11 509 11 476
Barntrup, Stadt 8 846 8 783 8 824
Beckum, Stadt 36 560 36 135 35 909
Bedburg, Stadt 23 334 23 037 22 846
Bedburg-Hau 13 033 12 792 12 689
Beelen 6 380 6 268 6 226
Bergheim, Stadt 60 390 59 656 59 272
Bergisch Gladbach, Stadt 111 366 109 697 109 425
Bergkamen, Stadt 47 803 48 218 48 209
Bergneustadt, Stadt 18 940 18 865 18 835
Bestwig 11 170 11 412 11 353
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Beverungen, Stadt 13 442 13 336 13 396
Bielefeld, krfr. Stadt 333 090 329 782 328 864
Billerbeck, Stadt 11 593 11 447 11 416
Blankenheim 8 471 8 336 8 414
Blomberg, Stadt 15 370 15 229 15 282
Bocholt, Stadt 71 443 70 837 70 856
Bochum, krfr. Stadt 364 742 361 876 361 734
Bönen 18 059 17 934 17 980
Bonn, krfr. Stadt 318 809 313 958 311 287
Borchen 13 447 13 291 13 196
Borgentreich, Stadt 9 497 9 435 8 997
Borgholzhausen, Stadt 8 801 8 666 8 646
Borken, Stadt 42 272 41 484 41 386
Bornheim, Stadt 47 636 46 623 46 437
Bottrop, krfr. Stadt 117 143 116 017 116 055
Brakel, Stadt 16 586 16 441 16 535
Breckerfeld, Stadt 9 004 8 943 8 915
Brilon, Stadt 26 232 25 461 25 499
Brüggen 15 648 15 443 15 469
Brühl, Stadt 44 768 43 995 44 029
Bünde, Stadt 45 615 45 116 45 189
Burbach 14 969 14 431 14 418
Büren, Stadt 21 772 21 555 21 548
Burscheid, Stadt 18 256 18 166 18 108
Castrop-Rauxel, Stadt 74 220 73 518 73 751
Coesfeld, Stadt 36 116 35 923 35 813
Dahlem 4 236 4 198 4 172
Datteln, Stadt 34 521 34 351 34 332
Delbrück, Stadt 31 964 31 171 30 828
Detmold, Stadt 74 817 73 586 73 449
Dinslaken, Stadt 67 452 67 065 67 190
Dörentrup 7 970 7 941 8 017
Dormagen, Stadt 64 064 62 773 62 498
Dorsten, Stadt 75 431 75 439 75 547
Dortmund, krfr. Stadt 586 181 580 511 575 944
Drensteinfurt, Stadt 15 542 15 260 15 239
Drolshagen, Stadt 11 874 11 791 11 848
Duisburg, krfr. Stadt 491 231 485 465 486 855
Dülmen, Stadt 46 613 45 903 45 870
Düren, Stadt 90 244 89 024 88 953
Düsseldorf, krfr. Stadt 612 178 604 527 598 686
Eitorf 18 864 18 471 18 585
Elsdorf, Stadt 21 232 21 083 20 991
Emmerich am Rhein, Stadt 30 968 30 279 30 105
Emsdetten, Stadt 36 320 35 760 35 447
Engelskirchen 19 307 19 242 19 211
Enger, Stadt 20 658 20 385 20 228
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Ennepetal, Stadt 29 926 29 703 29 825
Ennigerloh, Stadt 20 037 19 519 19 526
Ense 12 442 12 279 12 176
Erftstadt, Stadt 49 786 49 179 49 037
Erkelenz, Stadt 43 350 42 917 42 792
Erkrath, Stadt 44 086 43 700 43 639
Erndtebrück 7 206 7 170 7 220
Erwitte, Stadt 16 128 15 822 15 663
Eschweiler, Stadt 55 909 55 171 55 026
Eslohe (Sauerland) 8 942 8 846 8 892
Espelkamp, Stadt 24 921 24 693 24 604
Essen, krfr. Stadt 582 624 573 784 569 884
Euskirchen, Stadt 56 769 56 077 55 558
Everswinkel 9 583 9 434 9 391
Extertal 11 522 11 369 11 477
Finnentrop 17 258 16 999 16 958
Frechen, Stadt 51 999 51 510 51 080
Freudenberg, Stadt 17 929 17 796 17 873
Fröndenberg/Ruhr, Stadt 20 961 20 695 20 705
Gangelt 12 015 11 741 11 642
Geilenkirchen, Stadt 26 963 26 765 26 626
Geldern, Stadt 33 841 33 191 33 064
Gelsenkirchen, krfr. Stadt 260 368 257 651 257 850
Gescher, Stadt 17 118 16 857 16 887
Geseke, Stadt 21 070 20 612 20 511
Gevelsberg, Stadt 31 315 31 146 30 949
Gladbeck, Stadt 75 455 74 086 74 011
Goch, Stadt 33 889 33 401 33 063
Grefrath 14 914 14 703 14 760
Greven, Stadt 36 674 35 854 35 278
Grevenbroich, Stadt 63 051 62 124 61 891
Gronau (Westf.), Stadt 47 010 46 265 45 998
Gummersbach, Stadt 50 412 49 734 49 665
Gütersloh, Stadt 97 586 96 085 95 507
Haan, Stadt 30 410 30 166 29 985
Hagen, krfr. Stadt 189 044 186 716 185 996
Halle (Westf.), Stadt 21 709 21 158 21 167
Hallenberg, Stadt 4 541 4 457 4 380
Haltern am See, Stadt 38 020 37 526 37 266
Halver, Stadt 16 117 16 091 16 218
Hamm, krfr. Stadt 179 397 176 580 176 048
Hamminkeln, Stadt 26 996 26 590 26 369
Harsewinkel, Stadt 24 769 24 183 23 789
Hattingen, Stadt 54 834 54 407 54 358
Havixbeck 11 689 11 579 11 588
Heek 8 505 8 438 8 466
Heiden 8 152 8 113 8 071



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 43 vom 23. Dezember 2016 1143

Heiligenhaus, Stadt 25 793 25 474 25 419
Heimbach, Stadt 4 366 4 322 4 335
Heinsberg, Stadt 41 538 41 138 40 908
Hellenthal 8 094 7 971 8 011
Hemer, Stadt 33 535 33 757 34 678
Hennef (Sieg), Stadt 46 902 46 399 45 806
Herdecke, Stadt 22 818 22 541 22 572
Herford, Stadt 66 521 65 538 65 333
Herne, krfr. Stadt 155 851 154 608 154 417
Herscheid 7 217 7 167 7 237
Herten, Stadt 61 163 60 710 60 582
Herzebrock-Clarholz 15 965 15 969 15 857
Herzogenrath, Stadt 46 583 46 398 46 546
Hiddenhausen 19 758 19 591 19 614
Hilchenbach, Stadt 15 169 14 947 14 993
Hilden, Stadt 55 185 54 894 54 737
Hille 15 916 15 754 15 788
Holzwickede 17 085 16 722 16 721
Hopsten 7 642 7 553 7 542
Horn-Bad Meinberg, Stadt 17 126 17 120 17 185
Hörstel, Stadt 19 995 19 578 19 491
Horstmar, Stadt 6 447 6 349 6 364
Hövelhof 16 080 15 922 15 813
Höxter, Stadt 29 589 29 388 29 523
Hückelhoven, Stadt 39 531 38 946 38 709
Hückeswagen, Stadt 15 275 15 029 15 102
Hüllhorst 13 271 13 033 13 033
Hünxe 13 771 13 516 13 512
Hürtgenwald 8 780 8 608 8 585
Hürth, Stadt 59 496 57 925 57 230
Ibbenbüren, Stadt 50 935 50 665 50 438
Inden 7 272 7 151 7 020
Iserlohn, Stadt 93 537 92 899 93 119
Isselburg, Stadt 10 736 10 716 10 701
Issum 12 037 11 916 11 876
Jüchen 23 260 22 855 22 556
Jülich, Stadt 32 601 32 247 32 089
Kaarst, Stadt 43 286 42 504 42 165
Kalkar, Stadt 13 854 13 685 13 670
Kall 11 229 11 103 11 162
Kalletal 13 914 13 797 13 849
Kamen, Stadt 43 868 43 189 43 177
Kamp-Lintfort, Stadt 37 683 37 118 36 973
Kempen, Stadt 34 837 34 630 34 618
Kerken 13 262 12 489 12 401
Kerpen, Stadt 65 477 64 171 63 784
Kevelaer, Stadt 28 311 27 870 27 635
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Kierspe, Stadt 16 300 16 120 16 116
Kirchhundem 11 854 11 686 11 777
Kirchlengern 16 085 15 951 15 890
Kleve, Stadt 49 729 48 802 48 172
Köln, krfr. Stadt 1 060 582 1 046 680 1 034 175
Königswinter, Stadt 40 702 40 057 39 976
Korschenbroich, Stadt 32 922 32 306 32 305
Kranenburg 10 648 10 340 10 234
Krefeld, krfr. Stadt 225 144 222 500 222 058
Kreuzau 17 441 17 192 17 071
Kreuztal, Stadt 31 500 31 067 30 899
Kürten 19 893 19 553 19 458
Ladbergen 6 694 6 511 6 439
Laer 6 721 6 633 6 515
Lage, Stadt 35 120 34 719 34 671
Langenberg 8 375 8 196 8 124
Langenfeld (Rhld.), Stadt 58 033 57 083 56 982
Langerwehe 13 791 13 544 13 478
Legden 7 254 7 018 6 926
Leichlingen (Rhld.), Stadt 27 937 27 825 27 646
Lemgo, Stadt 41 276 40 709 40 717
Lengerich, Stadt 22 461 22 056 21 978
Lennestadt, Stadt 26 073 25 800 25 908
Leopoldshöhe 16 401 16 094 16 037
Leverkusen, krfr. Stadt 163 487 161 540 160 819
Lichtenau, Stadt 10 589 10 621 10 588
Lienen 8 559 8 511 8 511
Lindlar 21 382 21 222 21 038
Linnich, Stadt 12 591 12 364 12 446
Lippetal 12 027 11 801 11 758
Lippstadt, Stadt 67 233 66 518 66 312
Lohmar, Stadt 30 348 29 820 29 679
Löhne, Stadt 40 086 39 605 39 521
Lotte 14 175 13 998 13 949
Lübbecke, Stadt 25 462 25 461 25 398
Lüdenscheid, Stadt 73 354 72 923 72 927
Lüdinghausen, Stadt 24 263 23 921 23 672
Lügde, Stadt 9 751 9 653 9 776
Lünen, Stadt 85 867 84 783 84 775
Marienheide 13 560 13 502 13 570
Marienmünster, Stadt 5 125 5 134 5 181
Marl, Stadt 83 926 83 527 83 634
Marsberg, Stadt 19 968 19 771 19 908
Mechernich, Stadt 27 170 26 882 26 763
Meckenheim, Stadt 24 357 23 806 23 628
Medebach, Stadt 7 938 7 828 7 857
Meerbusch, Stadt 54 892 54 599 54 389
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Meinerzhagen, Stadt 20 670 20 554 20 689
Menden (Sauerland), Stadt 53 485 52 979 53 354
Merzenich 9 950 9 846 9 903
Meschede, Stadt 30 119 30 002 30 103
Metelen 6 461 6 445 6 391
Mettingen 11 815 11 698 11 644
Mettmann, Stadt 38 291 37 836 37 867
Minden, Stadt 81 598 80 212 79 969
Moers, Stadt 104 529 102 923 103 108
Möhnesee 11 608 10 908 10 855
Mönchengladbach, krfr. Stadt 259 996 256 853 255 430
Monheim am Rhein, Stadt 40 885 40 403 40 098
Monschau, Stadt 12 352 11 841 11 866
Morsbach 10 402 10 262 10 236
Much 14 468 14 243 14 130
Mülheim an der Ruhr, krfr. St. 169 278 167 108 166 640
Münster, krfr. Stadt 310 039 302 178 299 708
Nachrodt-Wiblingwerde 6 644 6 554 6 508
Netphen, Stadt 23 393 23 076 23 051
Nettersheim 7 469 7 416 7 438
Nettetal, Stadt 41 964 41 605 41 533
Neuenkirchen 13 743 13 595 13 551
Neuenrade, Stadt 12 024 11 995 12 017
Neukirchen-Vluyn, Stadt 27 178 26 881 26 846
Neunkirchen 13 717 13 609 13 638
Neunkirchen-Seelscheid 19 862 19 546 19 481
Neuss, Stadt 155 414 152 644 152 252
Nideggen, Stadt 9 893 9 718 9 785
Niederkassel, Stadt 37 583 37 025 36 841
Niederkrüchten 15 184 14 961 14 991
Niederzier 13 915 13 768 13 688
Nieheim, Stadt 6 254 6 231 6 483
Nordkirchen 9 781 9 677 9 618
Nordwalde 9 388 9 294 9 325
Nörvenich 10 552 10 366 10 261
Nottuln 19 436 19 390 19 297
Nümbrecht 17 002 16 748 16 665
Oberhausen, krfr. Stadt 210 934 209 292 209 097
Ochtrup, Stadt 19 599 19 209 19 065
Odenthal 15 123 14 769 14 727
Oelde, Stadt 29 299 28 787 29 014
Oer-Erkenschwick, Stadt 31 387 30 817 30 550
Oerlinghausen, Stadt 17 616 16 583 16 683
Olfen, Stadt 12 490 12 273 12 182
Olpe, Stadt 24 757 24 646 24 592
Olsberg, Stadt 14 874 14 739 14 716
Ostbevern 10 873 10 640 10 587
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Overath, Stadt 27 264 26 977 26 812
Paderborn, Stadt 148 126 145 176 143 659
Petershagen, Stadt 25 663 25 339 25 451
Plettenberg, Stadt 25 781 25 564 25 684
Porta Westfalica, Stadt 35 430 35 208 35 374
Preußisch Oldendorf, Stadt 12 647 12 430 12 544
Pulheim, Stadt 54 200 53 345 53 109
Radevormwald, Stadt 22 386 22 115 22 025
Raesfeld 11 378 11 141 11 088
Rahden, Stadt 15 581 15 365 15 455
Ratingen, Stadt 87 943 86 636 86 388
Recke 11 363 11 246 11 224
Recklinghausen, Stadt 114 330 114 147 115 320
Rees, Stadt 21 349 21 244 21 303
Reichshof 18 837 18 727 18 688
Reken 14 532 14 392 14 411
Remscheid, krfr. Stadt 109 499 109 009 108 955
Rheda-Wiedenbrück, Stadt 48 000 47 177 46 876
Rhede, Stadt 19 284 19 043 19 051
Rheinbach, Stadt 27 224 26 852 26 790
Rheinberg, Stadt 31 023 30 728 30 610
Rheine, Stadt 74 852 73 944 73 484
Rheurdt 6 709 6 667 6 665
Rietberg, Stadt 29 436 28 990 28 696
Rödinghausen 9 717 9 656 9 620
Roetgen 8 527 8 268 8 238
Rommerskirchen 13 137 12 717 12 546
Rosendahl 10 712 10 664 10 614
Rösrath, Stadt 28 386 28 049 27 792
Ruppichteroth 10 461 10 327 10 222
Rüthen, Stadt 11 095 10 668 10 322
Saerbeck 7 191 7 082 7 054
Salzkotten, Stadt 25 186 24 690 24 547
Sankt Augustin, Stadt 55 709 54 631 54 285
Sassenberg, Stadt 14 403 14 016 13 909
Schalksmühle 10 528 10 462 10 549
Schermbeck 13 635 13 500 13 431
Schieder-Schwalenberg, Stadt 8 708 8 602 8 766
Schlangen 9 144 9 016 8 973
Schleiden, Stadt 13 272 12 869 12 918
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt 27 092 26 385 26 318
Schmallenberg, Stadt 25 230 24 926 24 980
Schöppingen 7 280 7 413 7 403
Schwalmtal 19 139 18 922 18 863
Schwelm, Stadt 28 330 27 800 27 898
Schwerte, Stadt 46 723 46 270 46 198
Selfkant 10 167 9 988 9 993



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 43 vom 23. Dezember 2016 1147

Selm, Stadt 26 603 25 557 25 553
Senden 20 455 20 175 20 142
Sendenhorst, Stadt 13 218 12 920 12 880
Siegburg, Stadt 41 016 39 878 39 563
Siegen, Stadt 102 355 100 325 99 403
Simmerath 15 266 15 094 15 022
Soest, Stadt 47 974 46 925 46 699
Solingen, krfr. Stadt 158 726 156 771 155 768
Sonsbeck 8 819 8 665 8 610
Spenge, Stadt 14 768 14 577 14 623
Sprockhövel, Stadt 25 205 25 026 24 989
Stadtlohn, Stadt 20 411 20 141 20 005
Steinfurt, Stadt 33 682 33 225 33 123
Steinhagen 20 749 20 389 20 301
Steinheim, Stadt 12 922 12 757 12 790
Stemwede 13 571 13 375 13 446
Stolberg (Rhld.), Stadt 56 739 56 414 56 191
Straelen, Stadt 15 641 15 741 15 668
Südlohn 9 134 8 958 8 944
Sundern (Sauerland), Stadt 28 166 27 963 28 022
Swisttal 18 204 17 753 17 480
Tecklenburg, Stadt 9 062 8 821 8 793
Telgte, Stadt 19 557 19 217 18 996
Titz 8 277 8 231 8 190
Tönisvorst, Stadt 29 296 29 093 29 181
Troisdorf, Stadt 74 400 73 494 72 978
Übach-Palenberg, Stadt 24 377 24 025 23 948
Uedem 8 266 8 120 8 128
Unna, Stadt 59 111 58 724 58 856
Velbert, Stadt 81 430 80 572 80 572
Velen, Stadt 13 192 12 986 12 936
Verl, Stadt 25 512 25 006 24 947
Versmold, Stadt 21 230 20 953 20 753
Vettweiß 9 223 9 020 8 970
Viersen, Stadt 75 931 75 058 74 907
Vlotho, Stadt 18 914 18 800 18 970
Voerde (Niederrhein), Stadt 36 675 36 267 36 514
Vreden, Stadt 22 688 22 462 22 389
Wachtberg 20 457 19 964 19 827
Wachtendonk 8 189 8 026 7 898
Wadersloh 12 443 12 167 12 294
Waldbröl, Stadt 19 194 18 689 18 872
Waldfeucht 8 861 8 747 8 720
Waltrop, Stadt 29 354 28 971 28 885
Warburg, Stadt 23 629 23 290 23 302
Warendorf, Stadt 37 249 36 972 36 886
Warstein, Stadt 25 407 25 112 25 247
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Wassenberg, Stadt 17 898 17 375 17 182
Weeze 10 611 10 400 10 127
Wegberg, Stadt 27 827 27 668 27 713
Weilerswist 16 997 16 444 16 131
Welver 12 140 12 029 12 036
Wenden 19 873 19 560 19 528
Werdohl, Stadt 18 002 17 976 18 073
Werl, Stadt 30 638 29 860 30 061
Wermelskirchen, Stadt 34 504 34 461 34 472
Werne, Stadt 29 955 29 682 29 448
Werther (Westf.), Stadt 11 418 11 306 11 353
Wesel, Stadt 60 595 60 088 60 070
Wesseling, Stadt 35 975 35 547 35 224
Westerkappeln 11 178 10 963 10 917
Wetter (Ruhr), Stadt 27 822 27 443 27 596
Wettringen 8 102 7 959 7 904
Wickede (Ruhr) 12 745 12 233 11 354
Wiehl, Stadt 25 274 25 149 25 047
Willebadessen, Stadt 8 267 8 204 8 243
Willich, Stadt 50 748 50 652 50 599
Wilnsdorf 20 512 20 132 20 196
Windeck 18 931 18 661 18 724
Winterberg, Stadt 12 798 12 720 12 788
Wipperfürth, Stadt 21 481 21 334 21 336
Witten, Stadt 96 700 95 907 95 629
Wülfrath, Stadt 21 223 20 996 20 946
Wuppertal, krfr. Stadt 350 046 345 425 343 488
Würselen, Stadt 38 962 38 205 37 685
Xanten, Stadt 21 510 21 281 21 186
Zülpich, Stadt 20 091 19 779 19 634
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